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Gemeinde Bedesbach
Bebauungsplan "Windpark Bedesbach Änderung 1"

Planzeichen

Art der baulichen Nutzung (§9 Abs.1 Nr.1 BauGB, §11 BauNVO)

Sonstiges Sondergebiet
Zweckbestimmung „Windpark“ (§ 11 BauNVO)SO

Maß der baulichen Nutzung
(§9 Abs.1 Nr.1 BauGB, §12 Abs. Abs.6 und §§16-21a BauNVO)

siehe Textfestsetzungen

Überbaubare Grundstücksflächen (§9 Abs. 1 Nr.2 BauGB und §23 BauNVO)
(X, Y: Koordinaten des Kreismittelpunktes in UTM)

Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen und Stellung der baulichen Anlagen
(§9 Abs. 1 Nr.2 BauGB)

Flächen für Nebenanlagen, die der Errichtung und dem Betrieb
von Windenergieanlagen dienen (§9 Abs. 1 Nr.4 BauGB)

Flächen für Nebenanlagen, (§9 Abs. 1 Nr.4 BauGB)

Umgrenzung und Bezeichnung der Flächen (näheres siehe Textfestsetzungen)

Festsetzungen von Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung
von Boden, Natur und Landschaft (§9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Festsetzungen für den Erhalt und das Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und
sonstigen Bepflanzungen (§9 Abs. 1 Nr. 25a und b BauGB)

Neupflanzung von Gehölzstreifen (§9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

Erhalt von Einzelbäumen (§9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB)

Erhalt von Gehölzstreifen (§9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB)

Hinweis auf Altablagerungen gemäß Bodenschutzkataster
Rheinland- Pfalz (Reg- Nr.)

Sonstige Planzeichen ohne Festsetzungscharakter

Hinweis auf eine bestehende Treibstoffleitung der NATO (außer Betrieb)

Grundstücksgrenzen mit Flurstücksnummer

Bestehende Anlagen

1445-1

NATO

Vorhandene 20 kV Starkstromfreileitung (Pos. 387-00) der Pfalzwerke AG

Führung von Versorgungsleitungen (§9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB)

20- kV

Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zu Gunsten der Pfalzwerke AG

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zu belastende Flächen
(§9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

GFL1

H

Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zu Gunsten des Betreibers der WindenergieanlageGFL2

Standort der geplanten Windenergieanlagen mit zugehörigen Nebenflächen
gemäß aktuellem Entwurfstand (vereinfachte Darstellung zur Verdeutlichung, nicht verbindlich)

Kranstellfläche (dauerhaft versiegelt, Schotter)
Mast
Rotor
Temporär beanspruchte Lager- und Montagefläche

Geplante Zuwegung gemäß aktuellem Entwurfsstand
(inklusive bestehende Wirtschaftswege und Abschnitte außerhalb des
Geltungsbereichs, Darstellung zur Verdeutlichung, nicht verbindlich)

Zweckbestimmung WirtschaftswegW

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung (§9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Bauverbotszone entlang der Kreisstraße
(15 m gemessen vom Fahrbahnrand gemäß § 22 LStrG)

Umgrenzung der Flächen, die von der Bebauung freizuhalten sind (§9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB)

Geltungsbereich des Bebauungsplans Windpark Bedesbach

- Lage (Teilabschnitt) nach aktueller Ortung

NATO - Lage nach Lageskizze Bundeswehr Dienstleistungszentrum Zweibrücken (2016)

Mobiler Plattenweg

Rechtsgrundlagen

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3.
November 2017 (BGBl. I S. 3634) geändert durch Artikel 2 des Gesetzes
vom 20. Juli 2022 (BGBl. I S. 1353
Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), geändert durch Artikel 2 des
Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802
Bundes-Bodenschutzgesetz (BodSchG) in der Fassung vom 29. Juli 2009
(BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 25.
Februar 2021 (BGBl. I S. 306)
Bundesfernstraßengesetz (FStrG) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 28. Juni 2007 (BGBI. I S. 1206), zuletzt geändert durch Artikel 1 des
Gesetzes vom 19. Juni 2022 (BGBl. I S. 922
Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274), zuletzt geändert durch
Artikel 2 des Gesetzes vom 20. Juli 2022 (BGBl. I S. 1362
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in der Fassung vom 29. Juli 2009
(BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20.Juli
2022 (BGBl. I S. 1362
Bundeswaldgesetz (BWaldG) vom 2. Mai 1975 (BGBl. I S. 1037), zuletzt
geändert durch Artikel 112 des Gesetzes vom 10.August 2021 (BGBl. I S.
3436)
Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) in der Fassung vom 31.
Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes
vom 27.01.2022 (GVBl. S. 21)
Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO) in der Fassung vom 24.
November 1998 (GVBl. S. 365), zuletzt geändert durch Artikel 3 des
Gesetzes vom 28.09.2021 (GVBl. S. 543)
Denkmalschutzgesetz (DSchG) Rheinland-Pfalz vom 23. März 1978 (GVBl.
S. 159), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 28.09.2021
(GVBl. S. 543)
Landesnaturschutzgesetz Rheinland-Pfalz (LNatSchG) in der Fassung
vom 06.10.2015 (GVBl. S. 283) zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes
vom 26.06.2020 (GVBl. S. 287)
Landesstraßengesetz Rheinland-Pfalz (LStRG) in der Fassung vom 1.
August 1977 (GVBl. S. 273) zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes
vom 28.09.2021 (GVBl. S. 543)
Landeswaldgesetz Rheinland-Pfalz (LWaldG) vom 30. November 2000
(GVBl. S. 504), zuletzt geändert durch Gesetz vom 27.03.2020 (GVBl. S. 98)
Landeswassergesetz (LWG) in der Fassung vom 14.07.2015 (GVBl. S.
2015, 127), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 08.04.2022
(GVBl. S. 118)
Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S.
58), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I
S. 1802)
Raumordnungsgesetz (ROG) Raumordnungsgesetz vom 22. Dezember
2008 (BGBl. I S.2986), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 3.
Dezember 2020 (BGBl. I S. 2694)
Wasserhaushaltsgesetz (WHG) des Bundes in der Fassung vom 31. Juli
2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel 12 des Gesetzes vom
20.Juli 2022 (BGBl. I S. 1237

Verfahrensvermerke

1. Der Ortsgemeinderat von Bedesbach hat in seiner Sitzung am 07.06.2021
die Aufstellung des Bebauungsplanes "Windpark Bedesbach, Änderung I"
beschlossen
(§ 2 Abs. 1 Satz 1 BauGB).

2. Der Beschluss, diesen Bebauungsplan aufzustellen, wurde in der 12. KW
2022 ortsüblich bekannt gemacht
(§ 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB).

3. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren
Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden kann, wurden mit
Schreiben vom 21.03.2022 entsprechend § 3 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1
BauGB von der Planung unterrichtet und zur Äußerung auch im Hinblick auf
den erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung nach §
2 Abs. 4 BauGB aufgefordert (§ 4 Abs. 1 BauGB).

4. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB
ist in der 12. KW 2022 in Form einer Veröffentlichung in Bild und Text
durchgeführt worden.

5. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren
Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden kann, sind mit Schreiben
vom 10.03.2023 bei der Aufstellung dieses Bebauungsplanes beteiligt und
zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden (§ 4 Abs. 2 BauGB).

6. Der Ortsgemeinderat hat das Ergebnis der frühzeitigen Beteiligung der
Öffentlichkeit sowie die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger
öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt
werden kann, am 12.12.2022 geprüft. Das Ergebnis der Prüfung ist
denjenigen, die eine Stellungnahme abgegeben haben, mitgeteilt worden.

7. Der Ortsgemeinderat hat am 12.12.2022 die Annahme und die öffentliche
Auslegung des Entwurfs des Bebauungsplanes mit Textlichen
Festsetzungen, Begründung und wesentlichen umweltbezogenen
Stellungnahmen, soweit diese bereits vorlagen, beschlossen (§ 3 Abs. 2
BauGB).

8. Der Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend aus Planzeichnung und
Textteil, die Begründung sowie die wesentlichen umweltbezogenen
Stellungnahmen, soweit diese bereits vorlagen, haben in der Zeit vom
13.03.2023 bis einschließlich 13.04.2023 nach § 3 Abs. 2 Satz 1 BauGB
öffentlich ausgelegen.
Ort und Dauer der Auslegung sowie Angaben dazu, welche Arten
umweltbezogener Informationen verfügbar waren, wurden am 03.03.2023
ortsüblich bekannt gemacht mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen während
der Auslegungsfrist abgegeben werden können, schriftlich oder während der
Dienststunden mündlich zur Niederschrift, dass nicht fristgerecht abgegebene
Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan
unberücksichtigt bleiben können und dass ein Antrag nach § 47 der
Verwaltungsgerichtsordnung unzulässig ist, soweit mit ihm Einwendungen
geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung
nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht
werden können (§ 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB).
Die nach § 4 Abs. 2 BauGB Beteiligten wurden mit Schreiben vom
10.03.2023 von der öffentlichen Auslegung benachrichtigt (§ 3 Abs. 2 Satz 3
BauGB).

9. Während der öffentlichen Auslegung gingen 15 Stellungnahmen mit
abwägungsrelevantem Inhalt ein.
Der Ortsgemeinderat hat die während der öffentlichen Auslegung fristgemäß
abgegebenen Stellungnahmen mit abwägungsrelevantem Inhalt am
15.05.2023 geprüft. Das Ergebnis der Prüfung ist denjenigen, die diese
Stellungnahmen abgegeben haben, mitgeteilt worden. (§ 3 Abs. 2 Satz 4
BauGB).

10.Der Ortsgemeinderat hat am 15.05.2023 diesen Bebauungsplan mit
Begründung und Textlichen Festsetzungen als Satzung beschlossen
(§ 10 Abs. 1 BauGB und § 88 LBauO i.V. mit § 24 GemO).

Bedesbach, 22. Mai 2023                                                   ................................
                                                                       -Ortsbürgermeister-

11.Die Bebauungsplansatzung, bestehend aus der Planzeichnung und dem
Textteil sowie der Begründung
wird hiermit ausgefertigt.

Bedesbach, .............................                                         ................................
                                                             -Ortsbürgermeister-

12.Der Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan sowie die Stelle, bei der der
Plan auf Dauer während der Dienststunden von jedermann eingesehen
werden kann und über den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, sind am
........................... ortsüblich bekannt gemacht worden
(§ 10 Abs. 3 BauGB).
In der Bekanntmachung ist gemäß § 215 Abs. 2 BauGB auf die
Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Vorschriften
sowie auf die Rechtsfolgen und weiter auf Fälligkeit und Erlöschen von
Entschädigungsansprüchen (§ 44 BauGB) hingewiesen worden.
Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan in Kraft.

Kusel, ................................                                            .............................
                                                                             -Bürgermeister-
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Datengrundlage:
Geobasisinformationen der Vermessungs- und Katasterverwaltung Rheinland-Pfalz
(Zustimmung vom 15. Oktober 2002)

Satzungsfassung

Dateiname: K:\2021\2121_B_Plan_WEA_Bedesbach\Plaene\2121_Bebauungsplan.dwg

Dieser Planzeichnung ist ein Textteil mit Textfestsetzungen und Hinweisen
sowie eine Begründung mit Umweltbericht gemäß §9 Abs.8 BauGB beigefügt.

Hinweis:
Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften sowie
von Mängeln in der Abwägung beim Zustandekommen dieses Bebauungsplanes ist
unbeachtlich, wenn die Verletzung von
Form- und Verfahrensvorschriften des §214 Abs.1 Satz 1 Nr.1
und 2 BauGB nicht innerhalb eines Jahres bzw. bei Mängeln
der Abwägung innerhalb 7 Jahren seit der Bekanntmachung
des Bebauungsplanes schriftlich gegenüber der Gemeinde (Verbandsgemeinde)
geltend gemacht wird (§215 BauGB).
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